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Sitzungsvorlage des Gemeinderates 
 
Gemeinderatssitzung: 19.03.2024 Beratungsgegenstand-Nr. 3 
 
 

Organzuständigkeit für Gemeindevollzugsdienst gem. § 125 Abs. 1 PolG BW und § 
31 DVO PolG 
 
 
Seit September 2022 ist Herr Nico Kuss als Gemeindevollzugsangestellter beim GVV Osterburken beschäftigt. 
Mittels öffentlich-rechtlichem Vertrag partizipieren auch Adelsheim und Seckach. 
In § 31 Abs. 1 der Durchführungsverordnung zum Polizeigesetz BW (DVO PolG) ist ein möglicher Aufgaben- 
und Zuständigkeitenkatalog enthalten, aus welchem die Ortspolizeibehörden diejenigen Aufgaben 
„aussuchen“ können, die einem Gemeindevollzugsangestellten übertragen werden sollen. Diese Aufgaben 
wurden im Rahmen der Stellenbesetzung im September 2022 auch festgelegt und von jeder am GVD 
teilnehmenden Kommune öffentlich bekannt gemacht. 
 
Zwischenzeitig teilte das Regierungspräsidium eine neue Rechtsauffassung des Innenministeriums mit, 
wonach nicht der Bürgermeister für eine solche Aufgabenfestlegung zuständig ist, sondern der Gemeinderat. 
 
Dies ergibt sich aus Folgendem: 
 
§ 125 Abs. 1 Polizeigesetz BW (PolG) stellt keine Pflichtaufgabe nach Weisung nach § 2 Abs. 3 
Gemeindeordnung (GemO) dar. Durch die Wortwahl „können“ ist keine Pflicht, sondern die Möglichkeit der 
Ortspolizeibehörden statuiert worden, ob sie einen Gemeindevollzugsdienst und falls ja, mit welchen 
Aufgaben sie einen solchen einrichten möchten. Folglich ist eine Zuständigkeit des Bürgermeisters nach § 44 
Abs. 3 GemO zu verneinen. Auch scheidet eine Zuständigkeit des Bürgermeisters nach § 44 Abs. 1 GemO 
(Leitung und innere Organisation der Gemeindeverwaltung) und § 44 Abs. 2 GemO (laufende Verwaltung) 
aus. Insbesondere vor dem Hintergrund der Organisations- und Finanzhoheit der Gemeinde handelt es sich 
bei der Entscheidung über die Frage, welche der in § 31 Abs. 1 DVO PolG beschriebenen Aufgaben an den 
GVD übertragen werden sollen, um eine Frage grundsätzlicher Natur. 
Bezogen auf den nun im „RIO-Raum“ eingerichteten Vollzugsangestellten ist die Situation etwas speziell, 
denn die Kommunen Osterburken, Ravenstein und Rosenberg bilden zusammen den 
Gemeindeverwaltungsverband Osterburken. In der Verbandssatzung des GVV ist in § 2 Abs. 3, zweiter Absatz 
geregelt, dass die Mitgliedsgemeinden die Funktion des GVD nach § 125 PolG an den GVV Osterburken als 
Erfüllungsaufgabe übertragen. Die Durchführung des Vollzugsdienstes obliegt dahingehend nunmehr dem 
Verband und ist nicht mehr Aufgabe der einzelnen Ortspolizeibehörden. 
Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Landkreises wird deshalb folgende Vorgehensweise 
vorgeschlagen: Die einzelnen Mitgliedskommunen des GVV Osterburken (= Osterburken, Ravenstein, 
Rosenberg) sollen in ihren örtlichen Gemeinderatsgremien möglichst einheitliche Aufgaben für den GVD 
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festlegen, die der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Osterburken zur 
Beschlussfassung vorgeschlagen werden. 
Die Verbandsversammlung des GVV Osterburken sowie die jeweiligen Gemeinderatsgremien von Adelsheim 
und Seckach sollten dann einen förmlichen Beschluss über die Aufgabenübertragung fassen. Ziel ist, einen 
möglichst einheitlichen Aufgabenkatalog auf „RIO-Ebene“ festzulegen.  
 

 

Beschlussvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, alle in § 31 Abs. 1 DVO PolG aufgeführten Aufgaben, mit Ausnahme des § 31 Abs. 
1 Nr. 7 f, auf den Gemeindevollzugsdienst zu übertragen. 
 


